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Bewilligung 
Zur Verbrennung von natürlichen Wald-, und Feld- und Gartenabfällen ausserhalb Anlagen 
 

Die Verbrennung von natürlichen und verholzten Wald-, Feld- und Heckenabfälle ausserhalb von Anlagen muss 
dem Revierförster (aus dem Waldbereich) oder dem Amt für Landwirtschaft (ausserhalb des Waldes) gemeldet 
und durch diese Stelle beurteilt werden (Umweltschutzgesetz (USG) Art. 11 Grundsatz, Art. 12 Abs. 2, Art. 30c 
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) Art. 4, Art. 26b LRV).  
 

1 Anmeldung 

Name, Vorname:   Kontaktperson:   
  (falls abweichend) 

Strasse, Nr.:  Telefon / Natel:  
PLZ, Ort:   Datum:  
 

2 Beurteilung 

☐ Akutes Auftreten von Forstschädlingen 

☐ Verklausungsgefahr in Fliessgewässern 

☐ Hecken und Weidepflege in schwer zugänglichem Gelände 

☐ Amtlich angeordnete Rodungen (gefährliche Pflanzenkrankheiten + Pflanzenschädlinge) 

Bemerkungen (Art und Zustand des Materials, Krankheit…):  
 

3 Ort und Zeitpunkt der Feuer/des Feuers 

☐Erstmeldung ☐Verschiebung (Feuer aus Erstmeldung konnte nicht durchgeführt  werden) 

Gemeinde:    Datum der Feuer / des Feuers 

Flurnamen:    (Dauer max. 1 Monat) 
Koordinaten / KTN:    Von:    Bis:  
Name des Gewässers:    Bitte keine Feuer an Sonn- und Feiertagen 

Auflagen:  Die Feuerbewilligung muss vor Ort vorhanden sein. 
 Täglich vor dem Anfeuern ist das Feuer mit Angabe einer Mobiltelefonnummer 

unter 041 819 29 29 zu melden. 
 Bei Einbruch der Dunkelheit (Kalendarischer Sonnenuntergang) muss das Feuer 

gelöscht sein. 
 Das Merkblatt „Korrektes Entsorgen von Wald- und Feldabfällen“ ist ein inte-

grierter Bestandteil dieser Bewilligung.  
 Die Einschränkungen bei Waldbrandgefahr sind einzuhalten. 

 

4 Zustimmung Bewilligungsgeber 

☐ erfüllt alle Voraussetzungen für Ausnahme 
☐ Instruktion (Wetter / richtig Feuern) erfolgt 
☐ auf Folgen bei Falschangaben zur Erlangung einer Bewilligung hingewiesen 
 

 

Genehmigt durch Amt für Landwirtschaft:  

Schwyz, 

 

 

  

      Janina Siegwart (Tel: 041 819 15 13) 
 

Dem Gesuchsteller per Mail/Post zugestellt am:  
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5 Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Bewilligung kann innert 20 Tagen nach Zustellung schriftlich Beschwerde beim Regierungsrat des 
Kantons Schwyz geführt werden. 
Widerhandlungen gegen diese Bewilligung können gemäss Umweltschutzgesetz Art. 61 und Strafgesetzbuch 
Art. 292 verzeigt werden. 
 
6 Organisation 

 Das Gesuch muss mindestens 3 Tage vor dem geplanten Abbrand bei der zuständigen Behörde eintreffen. 
 

 Die schriftliche Bewilligung wird durch die zuständige Behörde dem Gesuchsteller zugestellt. 
 

 Eine Kopie der Bewilligung ist dem Amt für Umwelt und Energie (AfU) Fax. 041 819 20 49  
oder E-Mail: afu@sz.ch zwecks Koordination mit den weiteren Amtsstellen (Polizei, Feuerwehr, Gemeinde/ 
Bezirk) zuzustellen. 
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